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§- 47 .

Aechker Characrer derer - gut Bay -

serlich gesinnte ».

Der achte Character derer gut Kayser . -
lich gesinnten liegt nach diesen Entwick¬

lungen in seinen reinsten Zügen vor uns .

Derjenige ist gut Kaiserlich gesinnt ,
welcher dem Kayser das von GOtt und
dem Reich ihm anvertraute mühsame und

beschwerliche Amt als unsers Richters und

- Haupts auf alle in seinen Krasstcn stehen¬
de Weise mit Rath und That erleichtern
Hilfst .

Derjenige ist gut Kayserlich , der das
recht . - und gesezmassige Ansehen des Kay -
fers auch bey andern , so wohl seinen ei¬

genen
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genen Mit - Ständen , als suswärrigerr

Machten , aufrecht zu erhalten sich angele¬

gen seyn laßt .

Der ist gut Kayftrlich gesinnt , welcher

das Ansehen und Gewalt der Geftze so

wohl , als derer zu ihrer Bewahrung und

Vollziehung verordneten Reichs - Gerichts

theils selbst respectirt , theils bey andern

geltend zu machen und zu erhalten sucht .

Derjenige ist gut Kayftrlich , welcher

in allgemeinen Reichs - und , nach Befin¬

den , seinen eigenen Haus - und Landes -

Angelegenheiten Vertrauen , Achtung ,

Liebe und Verehrung gegen den Kayser

bezeuget , und diese Gesinnungen bey vor¬

fallenden Gelegenheiten auch gegen das

um das Reich so hoch verdiente Haus un¬

sers KayftrS insbesondere beweist .

Der
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Der ist gut Kaiserlich , der , entfern ; ,

um alle und jede Handlungen des Kai¬

serlichen Hofs mit argwöhnischen und

mißtrauischen Augen zu betrachten , die

grosse Vorschrifft : Was du nicht willst ,

daß dir von andern geschehen solle , das

thue du ihnen auch nicht ; zur Regel sei¬

ner Ständischen Pflicht und Betragens

sezet , und seine Freundschafft , Ergeben¬

heit , Liebs und Ehrerbietung gegen den

Kayser nicht mit blossen Worten und Com -

plimenten , sondern anf die obbeschriebene

treue und redliche Art in den Handlungen

selbst bewähret .

Der ist endlich gut Kayserlich , der sich

in denen Gränzen halt , welche Geseze

und Herkommen zum Unterschied der

Rechte zwischen Kayser und Standen be¬

stimmen , der in zweifelhafften Fällen

Billigkeit und Massignng beweist , bey

allem Gefühl von dem Werth und Um¬

fang
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§. 48 -

fang der einem Deutschen Reichs - Stand
zustehenden Rechte erkennt , und in seinen
Handlungen bekennt , von welcher noth¬
wendigen Uuentbehrlichkeit er die gleich¬
mässige Vor - Rechte des Kayserö zum
Schuz der allgemeinen Freiheit achte , der
dahcro auch seinen Ministers , Rathen
und Dienern keinen Danck davor weiß ,
vielmehr mißbilliget , wann selbige aus

Unverstand oder Schmeichelet ) , aufKosten
der Ruhe des Vaterlands , oder der Rech¬
te des Kaysers und eines Dritten , Vor¬
theile verschaffen , oder eigene Unter¬

nehmungen « machen und rechtfertigen
wollen .
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